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Bayerisches Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz
(VwZVG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. November 1970
(BayRS II S. 232)
BayRS 2010-2-I 

Vollzitat nach RedR: Bayerisches Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG) in der in der 
Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2010-2-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 4 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 718) geändert worden ist

Erster Hauptteil Zustellungsverfahren 

Erster Abschnitt Geltungsbereich und Erfordernis der Zustellung 

Art. 1 
 
(1) 1Die Behörden des Freistaates Bayern und die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, die unmittelbar oder mittelbar seiner Aufsicht unterstehen (Behörden), stellen nach den 
Vorschriften dieses Hauptteils zu. 2Im Widerspruchsverfahren wird nach den Vorschriften des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt.

(2) 1Gerichte können bei der Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten auch nach den Vorschriften 
zustellen, nach denen sie im Rahmen ihrer rechtsprechenden Tätigkeit zu verfahren haben. 2Das gilt 
entsprechend für Staatsanwaltschaften.

(3) Die Landesfinanzbehörden stellen nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes zu.

(4) Die Vorschriften dieses Hauptteils gelten nicht für Zustellungen nach dem Justizbeitreibungsgesetz.

(5) Zugestellt wird, wenn es durch Rechtsvorschrift oder behördliche Anordnung bestimmt ist.

Zweiter Abschnitt Arten der Zustellung 

Art. 2  Allgemeines 
 
(1) Zustellung ist die Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Dokuments in der in diesem 
Gesetz bestimmten Form.

(2) 1Die Zustellung wird durch einen Erbringer von Postdienstleistungen (Post), einen nach § 17 des De-
Mail-Gesetzes akkreditierten Diensteanbieter oder durch die Behörde ausgeführt. 2Daneben gelten die in 
den Art. 14, 15 und 17 geregelten Sonderarten der Zustellung.

(3) 1Die Behörde hat die Wahl zwischen den einzelnen Zustellungsarten. 2 Art. 5 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 
bleibt unberührt.

Art. 3  Zustellung durch die Post mit Zustellungsurkunde 
 
(1) Soll durch die Post mit Zustellungsurkunde zugestellt werden, übergibt die Behörde der Post den 
Zustellungsauftrag, das zuzustellende Dokument in einem verschlossenen Umschlag und einen 
vorbereiteten Vordruck einer Zustellungsurkunde.

(2) 1Für die Ausführung der Zustellung gelten die §§ 177 bis 182 der Zivilprozessordnung entsprechend. 
2Im Fall des § 181 Abs. 1 der Zivilprozessordnung kann das zuzustellende Dokument bei einer von der Post 
dafür bestimmten Stelle am Ort der Zustellung oder am Ort des Amtsgerichts, in dessen Bezirk der Ort der 
Zustellung liegt, niedergelegt werden oder bei der Behörde, die den Zustellungsauftrag erteilt hat, wenn sie 
ihren Sitz an einem der vorbezeichneten Orte hat. 3Für die Zustellungsurkunde, den Zustellungsauftrag, den 



verschlossenen Umschlag nach Abs. 1 und die schriftliche Mitteilung nach § 181 Abs. 1 Satz 3 der 
Zivilprozessordnung sind die Vordrucke nach der Zustellungsvordruckverordnung zu verwenden.

Art. 4  Zustellung durch die Post mittels Einschreiben 
 
(1) Ein Dokument kann durch die Post mittels Einschreiben durch Übergabe oder mittels Einschreiben mit 
Rückschein zugestellt werden.

(2) 1Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rückschein. 2Im Übrigen gilt das Dokument am dritten Tag 
nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, dass es nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 
zugegangen ist. 3Im Zweifel hat die Behörde den Zugang und dessen Zeitpunkt nachzuweisen. 4Der Tag 
der Aufgabe zur Post ist in den Akten zu vermerken. 5An Stelle des Vermerks kann ein Vordruck mit der 
genauen Bezeichnung des zuzustellenden Dokuments – Betreff, Datum und Aktenzeichen – und dem 
eingedruckten, von der Post bestätigten Einlieferungsschein zu den Akten genommen werden.

Art. 5  Zustellung durch die Behörde gegen Empfangsbekenntnis; elektronische Zustellung 
 
(1) 1Bei der Zustellung durch die Behörde händigt der zustellende Bedienstete das Dokument dem 
Empfänger in einem verschlossenen Umschlag aus. 2Das Dokument kann auch offen ausgehändigt 
werden, wenn keine schutzwürdigen Interessen des Empfängers entgegenstehe. 3Der Empfänger hat ein 
mit dem Datum der Aushändigung versehenes Empfangsbekenntnis zu unterschreiben. 4Der Bedienstete 
vermerkt das Datum der Zustellung auf dem Umschlag des auszuhändigenden Dokuments oder bei offener 
Aushändigung auf dem Dokument selbst.

(2) 1Die §§ 177 bis 181 der Zivilprozessordnung sind anzuwenden. 2Zum Nachweis der Zustellung ist in den 
Akten zu vermerken:

1.  im Fall der Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschäftsräumen und Einrichtungen nach § 178 der 
Zivilprozessordnung der Grund, der diese Art der Zustellung rechtfertigt,

 
2.  im Fall der Zustellung bei verweigerter Annahme nach § 179 der Zivilprozessordnung, wer die 
Annahme verweigert hat und dass das Dokument am Ort der Zustellung zurückgelassen oder an den 
Absender zurückgesandt wurde sowie der Zeitpunkt und der Ort der verweigerten Annahme,

 
3.  in den Fällen der Ersatzzustellung nach §§ 180 und 181 der Zivilprozessordnung der Grund der 
Ersatzzustellung sowie wann und wo das Dokument in einen Briefkasten eingelegt oder sonst niedergelegt 
und in welcher Weise die Niederlegung schriftlich mitgeteilt wurde.

 
3Im Fall des § 181 Abs. 1 der Zivilprozessordnung kann das zuzustellende Dokument bei der Behörde, die 
den Zustellungsauftrag erteilt hat, niedergelegt werden, wenn diese Behörde ihren Sitz am Ort der 
Zustellung oder am Ort des Amtsgerichts hat, in dessen Bezirk der Ort der Zustellung liegt.

(3) 1Zur Nachtzeit, an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen darf nach Abs. 1 und 2 im Inland nur mit 
schriftlicher oder elektronischer Erlaubnis des Behördenleiters oder seines Stellvertreters oder eines 
Beamten mit der Befähigung für das Richteramt zugestellt werden. 2Die Nachtzeit umfasst die Stunden von 
21 bis 6 Uhr. 3Die Erlaubnis ist bei der Zustellung in Kopie mitzuteilen. 4Eine Zustellung, bei der diese 
Vorschriften nicht beachtet sind, ist wirksam, wenn die Annahme nicht verweigert wird.

(4) Das Dokument kann an Behörden, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, an 
Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer, vereidigte 
Buchprüfer, Steuerberatungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 
Buchprüfungsgesellschaften auch auf andere Weise, auch elektronisch, gegen Empfangsbekenntnis 
zugestellt werden.

(5) 1Ein elektronisches Dokument kann im Übrigen unbeschadet des Abs. 4 elektronisch zugestellt werden, 
soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet; es ist elektronisch zuzustellen, wenn auf Grund einer 
Rechtsvorschrift ein Verfahren auf Verlangen des Empfängers in elektronischer Form abgewickelt wird. 2Für 
die Übermittlung ist das Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen und gegen 
unbefugte Kenntnisnahme Dritter zu schützen.



(6) 1Bei der elektronischen Zustellung ist die Übermittlung mit dem Hinweis „Zustellung gegen 
Empfangsbekenntnis“ einzuleiten. 2Die Übermittlung muss die absendende Behörde, den Namen und die 
Anschrift des Zustellungsadressaten sowie den Namen des Bediensteten erkennen lassen, der das 
Dokument zur Übermittlung aufgegeben hat.

(7) 1Zum Nachweis der Zustellung nach Abs. 4 und 5 genügt das mit Datum und Unterschrift versehene 
Empfangsbekenntnis, das an die Behörde durch die Post oder elektronisch zurückzusenden ist. 2Ein 
elektronisches Dokument gilt in den Fällen des Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 am dritten Tag nach der 
Absendung an den vom Empfänger hierfür eröffneten Zugang als zugestellt, wenn der Behörde nicht 
spätestens an diesem Tag ein Empfangsbekenntnis nach Satz 1 zugeht. 3Satz 2 gilt nicht, wenn der 
Empfänger nachweist, dass das Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 4Der 
Empfänger ist in den Fällen des Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 vor der Übermittlung über die Rechtsfolgen nach 
den Sätzen 2 und 3 zu belehren. 5Zum Nachweis der Zustellung ist von der absendenden Behörde in den 
Akten zu vermerken, zu welchem Zeitpunkt und an welchen Zugang das Dokument gesendet wurde. 6Der 
Empfänger ist über den Eintritt der Zustellungsfiktion nach Satz 2 zu benachrichtigen.

Art. 6  Elektronische Zustellung gegen Abholbestätigung über De-Mail-Dienste 
 
(1) 1Die elektronische Zustellung kann unbeschadet von Art. 5 Abs. 4 und 5 Satz 1 durch Übermittlung der 
nach § 17 des De-Mail-Gesetzes akkreditierten Diensteanbieter gegen Abholbestätigung nach § 5 Abs. 9 
des De-Mail-Gesetzes an das De-Mail-Postfach des Empfängers erfolgen. 2Für die Zustellung nach Satz 1 
sind Art. 5 Abs. 4 und 6 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle des Empfangsbekenntnisses die 
Abholbestätigung tritt.

(2) Die absendende Behörde hat vom nach § 17 des De-Mail-Gesetzes akkreditierten Diensteanbieter eine 
Versandbestätigung nach § 5 Abs. 7 des De-Mail-Gesetzes und eine Abholbestätigung nach § 5 Abs. 9 des 
De-Mail-Gesetzes zu verlangen.

(3) 1Zum Nachweis der elektronischen Zustellung genügt die Abholbestätigung nach § 5 Abs. 9 des De-
Mail-Gesetzes. 2Für die Abholbestätigung gelten § 371 Abs. 1 Satz 2 und § 371a Abs. 2 der 
Zivilprozessordnung entsprechend.

(4) 1Ein elektronisches Dokument gilt in den Fällen des Art. 5 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 am dritten Tag nach 
der Absendung an das De-Mail-Postfach des Empfängers als zugestellt, wenn er dieses Postfach als 
Zugang eröffnet hat und der Behörde nicht spätestens an diesem Tag eine elektronische Abholbestätigung 
nach § 5 Abs. 9 des De-Mail-Gesetzes zugeht. 2Satz 1 gilt nicht, wenn der Empfänger nachweist, dass das 
Dokument nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. 3Der Empfänger ist in den Fällen des 
Art. 5 Abs. 5 Satz 1 Halbsatz 2 vor der Übermittlung über die Rechtsfolgen nach den Sätzen 1 und 2 zu 
belehren. 4Als Nachweis der Zustellung nach Satz 1 dient die Versandbestätigung nach § 5 Abs. 7 des De-
Mail-Gesetzes oder ein Vermerk der absendenden Behörde in den Akten, zu welchem Zeitpunkt und an 
welches De-Mail-Postfach das Dokument gesendet wurde. 5Der Empfänger ist über den Eintritt der 
Zustellungsfiktion nach Satz 1 elektronisch zu benachrichtigen.

Dritter Abschnitt Gemeinsame Vorschriften für alle Zustellungsarten 

Art. 7  Zustellung an gesetzliche Vertreter 
 
(1) 1Zustellungen für eine natürliche Person, die nicht handlungsfähig im Sinn des Art. 12 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes ist, sind an ihren gesetzlichen Vertreter zu richten. 2Gleiches gilt bei 
Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, soweit der Aufgabenkreis des Betreuers reicht. 3Das zugestellte 
Dokument ist der betreuten Person nach Wahl der Behörde abschriftlich mitzuteilen oder elektronisch zu 
übermitteln.

(2) Bei Behörden wird an den Behördenleiter, bei juristischen Personen, nicht rechtsfähigen 
Personenvereinigungen und Zweckvermögen an ihre gesetzlichen Vertreter zugestellt.

(3) Bei mehreren gesetzlichen Vertretern oder Behördenleitern genügt die Zustellung an einen von ihnen.

(4) Der zustellende Bedienstete braucht nicht zu prüfen, ob die Anschrift den Abs. 1 bis 3 entspricht.



Art. 8  Zustellung an Bevollmächtigte 
 
(1) 1Zustellungen können an den allgemein oder für bestimmte Angelegenheiten bestellten 
Bevollmächtigten gerichtet werden. 2Sie sind an ihn zu richten, wenn er schriftliche Vollmacht vorgelegt hat. 
3Ist ein Bevollmächtigter für mehrere Beteiligte bestellt, so genügt die Zustellung eines Dokuments an ihn 
für alle Beteiligten.

(2) Einem Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele Ausfertigungen oder Kopien 
zuzustellen, als Beteiligte vorhanden sind.

Art. 8a  Zustellung an Ehegatten und Lebenspartner 
 
1Betrifft ein zusammengefaßter schriftlicher Bescheid Ehegatten oder Ehegatten mit ihren Kindern oder 
Alleinstehende mit ihren Kindern, so reicht es für die Zustellung an alle Beteiligten aus, wenn ihnen eine 
Ausfertigung unter ihrer gemeinsamen Anschrift zugestellt wird. 2Der Bescheid ist den Beteiligten einzeln 
zuzustellen, soweit sie dies beantragt haben. 3Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Lebenspartner im 
Sinn des Lebenspartnerschaftsgesetzes.

Art. 9  Heilung von Zustellungsmängeln 
 
Lässt sich die formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachweisen oder ist es unter Verletzung 
zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen, gilt es als in dem Zeitpunkt zugestellt, in dem es dem 
Empfangsberechtigten tatsächlich zugegangen ist, im Fall des Art. 5 Abs. 5 in dem Zeitpunkt, in dem der 
Empfänger das Empfangsbekenntnis zurückgesendet hat.

Vierter Abschnitt (aufgehoben)

Art. 10–13 (aufgehoben)

Art. 10 
 
Art. 11 
 
Art. 12 
 
Art. 13 
 
Fünfter Abschnitt Sonderarten der Zustellung 

Art. 14  Zustellung im Ausland 
 
(1) Eine Zustellung im Ausland erfolgt

1.  durch Einschreiben mit Rückschein, soweit die Zustellung von Dokumenten unmittelbar durch die Post 
völkerrechtlich zulässig ist,

 
2.  auf Ersuchen der Behörde durch die Behörden des fremden Staates oder durch die zuständige 
diplomatische oder konsularische Vertretung der Bundesrepublik Deutschland,

 
3.  auf Ersuchen der Behörde durch das Auswärtige Amt an eine Person, die das Recht der Immunität 
genießt und zu einer Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland gehört, sowie an 
Familienangehörige einer solchen Person, wenn diese das Recht der Immunität genießen, oder

 
4.  durch Übermittlung elektronischer Dokumente, soweit dies völkerrechtlich zulässig ist.

 
(2) 1Zum Nachweis der Zustellung nach Abs. 1 Nr. 1 genügt der Rückschein. 2Die Zustellung nach Abs. 1 
Nrn. 2 und 3 wird durch das Zeugnis der ersuchten Behörde nachgewiesen. 3Der Nachweis der Zustellung 



gemäß Abs. 1 Nr. 4 richtet sich nach Art. 5 Abs. 7 Sätze 1 bis 3 und 5 sowie nach Art. 6 Abs. 3 und 4 Sätze 
1, 2 und 4.

(3) 1Die Behörde kann bei der Zustellung nach Abs. 1 Nrn. 2 und 3 anordnen, dass die Person, an die 
zugestellt werden soll, innerhalb einer angemessenen Frist einen Zustellungsbevollmächtigten benennt, der 
im Inland wohnt oder dort einen Geschäftsraum hat. 2Wird kein Zustellungsbevollmächtigter benannt, 
können spätere Zustellungen bis zur nachträglichen Benennung dadurch bewirkt werden, dass das 
Dokument unter der Anschrift der Person, an die zugestellt werden soll, zur Post gegeben wird. 3Das 
Dokument gilt am siebenten Tag nach Aufgabe zur Post als zugestellt, wenn nicht feststeht, dass es den 
Empfänger nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat. 4Die Behörde kann eine längere Frist 
bestimmen. 5In der Anordnung nach Satz 1 ist auf diese Rechtsfolgen hinzuweisen. 6Zum Nachweis der 
Zustellung ist in den Akten zu vermerken, zu welcher Zeit und unter welcher Anschrift das Dokument zur 
Post gegeben wurde.

Art. 15  Öffentliche Zustellung 
 
(1) 1Die Zustellung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn

1.  der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder 
Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist,

 
2.  bei juristischen Personen, die zur Anmeldung einer inländischen Geschäftsanschrift zum 
Handelsregister verpflichtet sind, eine Zustellung weder unter der eingetragenen Anschrift noch unter einer 
im Handelsregister eingetragenen Anschrift einer für Zustellungen empfangsberechtigten Person oder 
einer ohne Ermittlungen bekannten anderen inländischen Anschrift möglich ist,

 
3.  der Inhaber der Wohnung, in der zugestellt werden müsste, der inländischen Gerichtsbarkeit nicht 
unterworfen und die Zustellung in der Wohnung deshalb nicht möglich ist, oder

 
4.  sie im Fall des Art. 14 nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht.

 
2Die Anordnung über die öffentliche Zustellung trifft ein zeichnungsberechtigter Bediensteter.

(2) 1Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an der Stelle, die von 
der Behörde hierfür allgemein bestimmt ist, oder durch Veröffentlichung einer Benachrichtigung im 
Bundesanzeiger oder im elektronischen Bundesanzeiger. 2Die Benachrichtigung muss

1.  die Behörde, für die zugestellt wird,
 
2.  den Namen und die letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten,

 
3.  das Datum und das Aktenzeichen des Dokuments sowie

 
4.  die Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann,

 
erkennen lassen. 3Die Benachrichtigung muss den Hinweis enthalten, dass das Dokument öffentlich 
zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 
können. 4Bei der Zustellung einer Ladung muss die Benachrichtigung den Hinweis enthalten, dass das 
Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben 
kann. 5In den Akten ist zu vermerken, von wann bis wann und wie die Benachrichtigung bekannt gemacht 
wurde. 6Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind.

Art. 16 
 
Art. 17  Zustellungen im Besteuerungsverfahren und bei der Heranziehung zu sonstigen 
öffentlichen Abgaben und Umlagen 



 
(1) Die Zustellung von schriftlichen Bescheiden, die im Besteuerungsverfahren und bei der Heranziehung zu 
sonstigen öffentlichen Abgaben und Umlagen ergehen, kann dadurch ersetzt werden, daß der Bescheid 
dem Empfänger durch einfachen Brief verschlossen zugesandt wird.

(2) 1Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur 
Post als bewirkt, es sei denn, daß das zuzusendende Schriftstück nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt 
zugegangen ist. 2Im Zweifel hat die Behörde den Zugang des Schriftstücks und den Zeitpunkt des Zugangs 
nachzuweisen.

(3) 1Die Aufgabe geschieht durch Einwerfen in einen Postbriefkasten oder Einlieferung bei der Post. 2Bei 
Einwurf in einen Straßenbriefkasten gilt der Tag der auf den Einwurf folgenden Leerung als Tag der 
Aufgabe zur Post.

(4) 1Auf der bei den Akten verbleibenden Urschrift ist der Tag der Aufgabe zur Post zu vermerken; des 
Namenszeichens des damit beauftragten Bediensteten bedarf es nicht. 2Bei der Zustellung maschinell 
erstellter Bescheide können an Stelle des Vermerks die Bescheide numeriert und die Absendung in einer 
Sammelliste eingetragen werden.

Zweiter Hauptteil Vollstreckungsverfahren 

Erster Abschnitt Gemeinsame Vorschriften 

Art. 18  Geltungsbereich 
 
(1) Verwaltungsakte, die zur Leistung von Geld oder zu einem sonstigen Handeln, einem Dulden oder 
einem Unterlassen verpflichten oder zu einer unmittelbar kraft einer Rechtsnorm bestehenden solchen 
Pflicht anhalten, werden nach diesem Gesetz vollstreckt, soweit die Vollstreckung nicht durch Bundesrecht 
unmittelbar geregelt ist oder bundesrechtliche Vollstreckungsvorschriften durch Landesrecht für anwendbar 
erklärt sind.

(2) Die Vorschriften des Polizeiaufgabengesetzes bleiben unberührt.

Art. 19  Voraussetzungen der Vollstreckung 
 
(1) Verwaltungsakte können vollstreckt werden,

1.  wenn sie nicht mehr mit einem förmlichen Rechtsbehelf angefochten werden können oder
 
2.  wenn der förmliche Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hat oder

 
3.  wenn die sofortige Vollziehung angeordnet ist.

 
(2) Die Vollstreckung setzt voraus, daß der zur Zahlung von Geld oder zu einer sonstigen Handlung, einer 
Duldung oder einer Unterlassung Verpflichtete (Vollstreckungsschuldner) seine Verpflichtung nicht 
rechtzeitig erfüllt.

Art. 20  Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinn dieses Gesetzes ist

1.  Anordnungsbehörde die Behörde, die den zu vollstreckenden Verwaltungsakt erlassen hat,
 
2.  Vollstreckungsbehörde die Behörde, die zur Vollstreckung eines Verwaltungsakts zuständig ist,

 
3.  Vollstreckungsgericht das um die Vollstreckung ersuchte Amtsgericht.

 
Art. 21  Einwendungen gegen den zu vollstreckenden Anspruch 
 



1Über Einwendungen gegen die Vollstreckung, die den zu vollstreckenden Anspruch betreffen, entscheidet 
die Anordnungsbehörde. 2Sie sind nur zulässig, soweit die geltend gemachten Gründe erst nach Erlaß des 
zu vollstreckenden Verwaltungsakts entstanden sind und mit förmlichen Rechtsbehelfen nicht mehr geltend 
gemacht werden können.

Art. 21a  Sofortige Vollziehbarkeit 
 
1Rechtsbehelfe haben keine aufschiebende Wirkung, soweit sie sich gegen Maßnahmen richten, die in der 
Verwaltungsvollstreckung getroffen werden. 2 § 80 Abs. 4, 5, 7 und 8 der Verwaltungsgerichtsordnung 
gelten entsprechend.

Art. 22  Einstellung der Vollstreckung 
 
Vollstreckungsmaßnahmen sind einzustellen, wenn und soweit

1.  sie für unzulässig erklärt werden oder
 
2.  der zu vollstreckende Verwaltungsakt rechtskräftig aufgehoben wird oder

 
3.  die Verpflichtung offensichtlich erloschen ist oder

 
4.  die Anordnungsbehörde aus sonstigen Gründen um die Einstellung ersucht.

 
Zweiter Abschnitt Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine Geldleistung gefordert 
wird 

Art. 23  Besondere Voraussetzungen der Vollstreckung 
 
(1) Ein Verwaltungsakt, mit dem eine öffentlich-rechtliche Geldleistung gefordert wird (Leistungsbescheid), 
kann vollstreckt werden, wenn

1.  er dem Leistungspflichtigen zugestellt ist,
 
2.  die Forderung fällig ist und

 
3.  der Leistungspflichtige von der Anordnungsbehörde oder von der für sie zuständigen Kasse oder 
Zahlstelle nach Eintritt der Fälligkeit durch verschlossenen Brief, durch Nachnahme oder durch ortsübliche 
öffentliche Bekanntmachung ergebnislos aufgefordert worden ist, innerhalb einer bestimmten Frist von 
mindestens einer Woche zu leisten (Mahnung).

 
(2) Bei Verwaltungsakten, die bei der Festsetzung und Erhebung von Realsteuern ergehen, genügt an 
Stelle der Zustellung die Zusendung gemäß Art. 17.

(3) Die Mahnung kann unterbleiben, wenn die sofortige Vollstreckung im überwiegenden öffentlichen 
Interesse liegt oder wenn die Mahnung den Vollstreckungserfolg gefährden würde.

Art. 24  Vollstreckungsanordnung 
 
(1) Die Anordnungsbehörde oder die für sie zuständige Kasse oder Zahlstelle ordnet die Vollstreckung 
dadurch an, daß sie

1.  in den Fällen des Art. 25 das Finanzamt oder die nach dem Recht eines anderen Landes der 
Bundesrepublik Deutschland oder die nach einer völkerrechtlichen Vereinbarung zuständige Stelle um 
Beitreibung ersucht und auf das Beitreibungsersuchen die Erklärung setzt, daß der beizutreibende 
Anspruch vollstreckbar ist;

 



2.  in den Fällen der Art. 26 und 27 auf eine Ausfertigung des Leistungsbescheids oder eines 
Ausstandsverzeichnisses die Klausel setzt: „Diese Ausfertigung ist vollstreckbar“.

 
(2) Mit der Vollstreckungsanordnung übernimmt die Anordnungsbehörde oder die für sie zuständige Kasse 
oder Zahlstelle die Verantwortung dafür, daß die in den Art. 19 und 23 bezeichneten Voraussetzungen der 
Zwangsvollstreckung gegeben sind.

(3) Bei einer Vollstreckungsanordnung, die mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen wird, können 
Unterschrift und Dienstsiegel fehlen.

Art. 25  Vollstreckung von Geldforderungen des Staates 
 
(1) Vollstreckungsbehörden für Leistungsbescheide des Staates sind die Finanzämter.

(2) 1Für das Verfahren der Finanzämter und die Kosten der Vollstreckung gelten die Vorschriften der 
Abgabenordnung und der zu ihrer Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften entsprechend. 2Soweit nicht 
ein anderer Rechtsweg ausdrücklich gegeben ist, findet die Finanzgerichtsordnung Anwendung.

Art. 26  Vollstreckung von Geldforderungen der Gemeinden, Landkreise, Bezirke und 
Zweckverbände 
 
(1) Gemeinden, Landkreise, Bezirke und Zweckverbände sind berechtigt, zur Beitreibung von 
Geldforderungen, die sie durch einen Leistungsbescheid geltend machen, eine Vollstreckungsanordnung zu 
erteilen.

(2) 1Für die Vollstreckung sind die ordentlichen Gerichte zuständig. 2Die Gemeinden, Landkreise, Bezirke 
und Zweckverbände sind auch befugt, vom Schuldner die Abgabe einer Vermögensauskunft gegenüber 
dem Gerichtsvollzieher zu verlangen und die von den zentralen Vollstreckungsgerichten verwalteten 
Vermögensverzeichnisse abzurufen.

(2a) 1Die Großen Kreisstädte, kreisfreien Städte, Landkreise und Bezirke können auch selbst vom 
Schuldner, der innerhalb ihres Gebiets seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz hat, die 
Vermögensauskunft abnehmen, sie haben die erstellten Vermögensverzeichnisse bei dem zentralen 
Vollstreckungsgericht zu hinterlegen und können die Eintragung in das bei dem zentralen 
Vollstreckungsgericht geführte Schuldnerverzeichnis anordnen. 2Zur Abnahme der Vermögensauskunft 
nach Pfändungsversuch (§ 807 der Zivilprozessordnung) sind sie nicht befugt. 3Bleibt der Schuldner dem 
Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft unentschuldigt fern oder verweigert er die Abgabe der 
Vermögensauskunft ohne Grund, kann zur Erzwingung der Abgabe ein Haftbefehl bei den ordentlichen 
Gerichten beantragt werden. 4Die Verhaftung des Schuldners und eine Abnahme der Vermögensauskunft 
nach der Verhaftung bleiben dem Gerichtsvollzieher vorbehalten.

(3) Die Pfändung und Verwertung beweglicher Sachen können die Gemeinden, Landkreise, Bezirke und 
Zweckverbände durch Gerichtsvollzieher oder innerhalb ihres Gebiets durch eigene 
Vollstreckungsbedienstete bewirken lassen.

(4) 1Schon vor der Pfändung einer Geldforderung können die Gemeinden, Landkreise, Bezirke und 
Zweckverbände dem Drittschuldner verbieten, vor der Entscheidung des Vollstreckungsgerichts an den 
Schuldner zu zahlen, und dem Schuldner gebieten, sich vor dieser Entscheidung jeder Verfügung über die 
Forderung zu enthalten. 2Diese Anordnungen verlieren ihre Wirkung, wenn die Pfändung der Forderung 
nicht innerhalb von drei Wochen bewirkt wird. 3Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das Zahlungsverbot 
dem Drittschuldner zugestellt wird.

(5) 1Gemeinden, Landkreise, Bezirke und Zweckverbände können Geldforderungen und andere 
Vermögensrechte, die nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen sind, 
selbst pfänden und einziehen, wenn Schuldner und der Drittschuldner ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder 
Sitz in Bayern haben. 2Dies gilt auch, wenn Schuldner oder der Drittschuldner oder beide ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in einem anderen Land haben, sofern das dort geltende Landesrecht 
dies zuläßt. 3Kommunale Vollstreckungsbehörden, die ihren Sitz in einem anderen Land haben, können 
Geldforderungen und andere Vermögensrechte, die nicht Gegenstand der Zwangsvollstreckung in das 



unbewegliche Vermögen sind, auch dann selbst pfänden und einziehen, wenn der Schuldner oder der 
Drittschuldner oder beide ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder Sitz in Bayern haben.

(6) Für die Bezirke üben die Regierungen die Befugnisse nach Abs. 2a, 3, 4 und 5 aus, soweit diese 
Aufgaben nach Art. 35b der Bezirksordnung auf den Freistaat Bayern übertragen sind.

(7) 1Die Vorschriften des Achten Buchs der Zivilprozeßordnung über die Zwangsvollstreckung mit 
Ausnahme der §§ 883 bis 898 und 946 bis 959 sind entsprechend anzuwenden. 2Nach der 
Zivilprozeßordnung regelt sich auch die Entscheidung über Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen der 
Vollstreckungsgerichte und Gerichtsvollzieher. 3Rechtsbehelfe gegen Vollstreckungsmaßnahmen der 
Gemeinden, Landkreise, Bezirke und Zweckverbände sowie der für die Bezirke handelnden Regierungen 
(Abs. 6) unterliegen der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung.

Art. 27  Vollstreckung von Geldforderungen sonstiger juristischer Personen des öffentlichen 
Rechts 
 
(1) 1Für die Vollstreckung von Geldforderungen sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts gilt 
Art. 26 entsprechend, soweit sie Verwaltungsakte erlassen können und zur Anbringung der 
Vollstreckungsklausel befugt sind. 2Zur Abnahme der Vermögensauskunft, zur Hinterlegung der 
Vermögensverzeichnisse und zur Anordnung der Eintragung in das Schuldnerverzeichnis sowie zur 
Pfändung und Einziehung von Geldforderungen sind diese juristischen Personen jedoch nicht befugt.

(2) 1Soweit die juristische Person des öffentlichen Rechts ihre Geldforderungen durch Verwaltungsakt 
geltend machen darf, kann die Staatsregierung durch Rechtsverordnung die Befugnis zur Anbringung der 
Vollstreckungsklausel und abweichend von Abs. 1 Satz 2 auch die Befugnis zur Pfändung und Einziehung 
von Geldforderungen erteilen, wenn bei der juristischen Person des öffentlichen Rechts gewährleistet ist, 
daß die Vollstreckungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden. 2 Art. 91 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung, Art. 79 Abs. 4 der Landkreisordnung und Art. 77 Abs. 4 der Bezirksordnung bleiben 
unberührt.

Art. 28  Erstattungsanspruch 
 
(1) 1Ist zu Unrecht vollstreckt worden, weil kein vollstreckbarer Verwaltungsakt vorlag oder weil er ganz oder 
teilweise aufgehoben wurde oder weil die Geldforderung nach Erlaß des zu vollstreckenden 
Verwaltungsakts erloschen ist oder gestundet wurde oder das Zwangsverfahren gegen den nicht 
durchgeführt werden durfte, gegen den es gerichtet war, so ist der zu Unrecht gezahlte Betrag zu erstatten. 
2Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.

(2) Über den Erstattungsanspruch entscheidet die Anordnungsbehörde.

Dritter Abschnitt Vollstreckung von Verwaltungsakten, mit denen eine Handlung, Duldung oder 
Unterlassung gefordert wird 

Art. 29  Zulässigkeit des Verwaltungszwangs; Zwangsmittel 
 
(1) Verwaltungsakte, mit denen die Herausgabe einer Sache, die Vornahme einer sonstigen Handlung oder 
eine Duldung oder eine Unterlassung gefordert wird, können nach den Vorschriften dieses Abschnitts mit 
Zwangsmitteln vollstreckt werden (Verwaltungszwang).

(2) Zwangsmittel sind

1.  das Zwangsgeld (Art. 31),
 
2.  die Ersatzvornahme (Art. 32),

 
3.  die Ersatzzwangshaft (Art. 33),

 
4.  der unmittelbare Zwang (Art. 34).

 



(3) 1Das Zwangsmittel muß in angemessenem Verhältnis zu seinem Zweck stehen. 2Dabei ist das 
Zwangsmittel möglichst so zu bestimmen, daß der Betroffene und die Allgemeinheit am wenigsten 
beeinträchtigt werden.

(4) Gegen Behörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts ist Verwaltungszwang nur zulässig, 
soweit er durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes besonders zugelassen ist.

Art. 30  Zuständigkeit 
 
(1) 1Die Anordnungsbehörde vollstreckt ihre Verwaltungsakte innerhalb ihres Bereichs grundsätzlich selbst; 
sie vollstreckt auch die im Verwaltungsverfahren ergangenen Rechtsbehelfsentscheidungen. 2Die 
Abschiebung von Ausländern obliegt der Polizei; hierfür gelten die Vorschriften des 
Polizeiaufgabengesetzes. 3Abmeldungsbescheide der Zulassungsbehörden wegen nicht entrichteter 
Kraftfahrzeugsteuer vollstrecken die Finanzämter. 4Für das Verfahren der Finanzämter und die Kosten der 
Vollstreckung gelten die Vorschriften der Abgabenordnung und der zu ihrer Durchführung erlassenen 
Rechtsvorschriften entsprechend. 5 Art. 35 bleibt unberührt.

(2) 1Die Kreisverwaltungsbehörde, in deren Gebiet die Zwangsmittel angewendet werden müssen, ist auf 
Ersuchen einer anderen Anordnungsbehörde zur Durchführung des Verwaltungszwangs verpflichtet; sie ist 
dann Vollstreckungsbehörde. 2Vollstreckt ein Landratsamt als ersuchte Kreisverwaltungsbehörde, so ist die 
Vollstreckung eine staatliche Aufgabe. 3Ist die ersuchte Kreisverwaltungsbehörde eine kreisfreie Gemeinde, 
so ist die Durchführung des Ersuchens eine übertragene Aufgabe. 4Ist die ersuchende Stelle die 
Rechtsaufsichtsbehörde der ersuchten Gemeinde oder ist sie hinsichtlich des zu vollstreckenden 
Verwaltungsakts ihre Fachaufsichtsbehörde, so ist sie zu Weisungen über die Wahl und die Anwendung 
des Zwangsmittels befugt, wenn dies zur Erreichung des mit der Vollstreckung angestrebten Erfolgs 
erforderlich ist.

(3) 1Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften vollstrecken ihre Verwaltungsakte selbst oder lassen 
sie durch die Kreisverwaltungsbehörde nach Absatz 2 vollstrecken. 2Im übrigen können juristische 
Personen des öffentlichen Rechts, die nicht Gebietskörperschaften sind, ihre Verwaltungsakte nur durch die 
Kreisverwaltungsbehörde nach Absatz 2 vollstrecken lassen, wenn sie nicht durch besonderes Gesetz oder 
auf Grund eines besonderen Gesetzes selbst zur Anwendung von Verwaltungszwang ermächtigt sind. 3Zur 
Androhung von Zwangsmitteln sind sie jedoch stets befugt.

Art. 31  Zwangsgeld 
 
(1) Wird die Pflicht zu einer Handlung, einer Duldung oder einer Unterlassung nicht oder nicht vollständig 
oder nicht zur gehörigen Zeit erfüllt, so kann die Vollstreckungsbehörde den Pflichtigen durch ein 
Zwangsgeld zur Erfüllung anhalten.

(2) 1Das Zwangsgeld beträgt mindestens fünfzehn und höchstens fünfzigtausend Euro. 2Das Zwangsgeld 
soll das wirtschaftliche Interesse, das der Pflichtige an der Vornahme oder am Unterbleiben der Handlung 
hat, erreichen. 3Reicht das gesetzliche Höchstmaß hierzu nicht aus, so kann es überschritten werden. 4Das 
wirtschaftliche Interesse des Pflichtigen ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu schätzen.

(3) 1Das Zwangsgeld wird nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts beigetrieben. 2Die Androhung des 
Zwangsgeldes (Art. 36) ist dabei ein Leistungsbescheid im Sinn des Art. 23 Abs. 1. 3Wird die Pflicht nach 
Absatz 1 bis zum Ablauf der Frist des Art. 36 Abs. 1 Satz 2 nicht erfüllt, so wird die Zwangsgeldforderung 
fällig (Art. 23 Abs. 1 Nr. 2).

Art. 32  Ersatzvornahme 
 
1Wird die Pflicht zu einer Handlung, die auch ein anderer vornehmen kann (vertretbare Handlung), nicht 
oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen Zeit erfüllt, so kann die Vollstreckungsbehörde die Handlung 
auf Kosten des Pflichtigen vornehmen lassen. 2Die Ersatzvornahme ist nur zulässig, wenn ein Zwangsgeld 
keinen Erfolg erwarten läßt.

Art. 33  Ersatzzwangshaft 
 



(1) Ist das Zwangsgeld uneinbringlich und verspricht auch unmittelbarer Zwang keinen Erfolg, so kann das 
Verwaltungsgericht nach Anhörung des Pflichtigen auf Antrag der Vollstreckungsbehörde durch Beschluß 
Ersatzzwangshaft anordnen, wenn der Pflichtige bei der Androhung des Zwangsgeldes auf diese 
Möglichkeit hingewiesen worden ist.

(2) Die Ersatzzwangshaft beträgt mindestens einen Tag und höchstens zwei Wochen.

(3) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Vollstreckungsbehörde von der Justizverwaltung nach den § 
802g Abs. 2, §§ 802h und 802j Abs. 2 der Zivilprozeßordnung zu vollstrecken.

Art. 34  Unmittelbarer Zwang 
 
1Führen die sonstigen zulässigen Zwangsmittel nicht zum Ziel oder würden sie dem Pflichtigen einen 
erheblich größeren Nachteil verursachen als unmittelbarer Zwang oder läßt ihre Anwendung keinen 
zweckentsprechenden und rechtzeitigen Erfolg erwarten, so kann die Vollstreckungsbehörde den 
Verwaltungsakt durch unmittelbaren Zwang vollziehen. 2Die Vollstreckungsbehörde kann unmittelbaren 
Zwang auch dann anwenden, wenn gegen die Ersatzvornahme Widerstand geleistet wird.

Art. 35  Zwangsmittel in unaufschiebbaren Fällen 
 
Ersatzvornahme und unmittelbarer Zwang können innerhalb der Zuständigkeit der handelnden Behörde 
ohne vorausgehende Androhung angewendet werden, wenn es zur Verhütung oder Unterbindung einer mit 
Strafe bedrohten Handlung oder zur Abwehr einer drohenden Gefahr oder zur Durchführung der Abmeldung 
nicht versteuerter Kraftfahrzeuge von Amts wegen notwendig ist.

Art. 36  Androhung der Zwangsmittel 
 
(1) 1Die Zwangsmittel müssen unbeschadet des Art. 34 Satz 2 und des Art. 35 schriftlich angedroht werden. 
2Hierbei ist für die Erfüllung der Verpflichtung eine Frist zu bestimmen, innerhalb welcher dem Pflichtigen 
der Vollzug billigerweise zugemutet werden kann.

(2) 1Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch den die Handlung, Duldung 
oder Unterlassung aufgegeben wird. 2Sie soll mit ihm verbunden werden, wenn der sofortige Vollzug 
angeordnet ist oder wenn den Rechtsbehelfen keine aufschiebende Wirkung zukommt.

(3) 1Es muß ein bestimmtes Zwangsmittel angedroht werden. 2Es darf nicht angedroht werden, daß 
mehrere Zwangsmittel gleichzeitig angewendet werden.

(4) 1Soll die Handlung durch Ersatzvornahme auf Kosten des Pflichtigen ausgeführt werden, so ist in der 
Androhung der Kostenbetrag vorläufig zu veranschlagen. 2In der Androhung kann bestimmt werden, daß 
dieser Betrag bereits vor der Durchführung der Ersatzvornahme fällig wird. 3Das Recht auf Nachforderung 
bleibt unberührt, wenn die Ersatzvornahme einen höheren Kostenaufwand verursacht.

(5) Der Betrag des Zwangsgeldes ist in bestimmter Höhe anzudrohen.

(6) 1Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe oder Geldbuße angedroht werden. 2Eine neue 
Androhung ist erst dann zulässig, wenn die vorausgegangene Androhung des Zwangsmittels erfolglos 
geblieben ist.

(7) 1Die Androhung ist zuzustellen. 2Das gilt auch dann, wenn sie mit dem zugrundeliegenden 
Verwaltungsakt verbunden ist und für ihn keine Zustellung vorgesehen ist.

Art. 37  Anwendung der Zwangsmittel 
 
(1) 1Wird die Verpflichtung nicht innerhalb der in der Androhung bestimmten Frist erfüllt, so kann die 
Vollstreckungsbehörde das angedrohte Zwangsmittel anwenden. 2Zwangsmittel können so lange und so oft 
angewendet werden, bis die Verpflichtung erfüllt ist. 3Die zur Durchsetzung eines bestimmten 
Verwaltungsakts insgesamt festgesetzte Ersatzzwangshaft darf jedoch die Höchstdauer von vier Wochen 
nicht übersteigen.



(2) Soweit zur Anwendung unmittelbaren Zwangs die Heranziehung von Polizeibeamten erforderlich ist, hat 
die örtlich zuständige Polizeidienststelle auf Ersuchen der Vollstreckungsbehörde Hilfe zu leisten.

(3) 1Die mit der Durchführung des Verwaltungszwangs beauftragten Bediensteten der 
Vollstreckungsbehörde und Polizeibeamten sind, soweit es der Zweck der Vollstreckung erfordert, befugt, 
die Wohnung des Pflichtigen zu betreten und verschlossene Türen und Behältnisse zu öffnen. 2Sie dürfen 
zur Nachtzeit (Art. 5 Abs. 3 Satz 2), an Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen ein Zwangsmittel nur mit 
schriftlicher Erlaubnis der Vollstreckungsbehörde anwenden.

(4) 1Die Anwendung der Zwangsmittel ist einzustellen, sobald der Pflichtige seiner Verpflichtung 
nachkommt. 2Ein angedrohtes Zwangsgeld ist jedoch beizutreiben, wenn der Duldungs- oder 
Unterlassungspflicht zuwidergehandelt worden ist, deren Erfüllung durch die Androhung des Zwangsgeldes 
erreicht werden sollte; sind weitere Zuwiderhandlungen nicht mehr zu befürchten, so kann die 
Vollstreckungsbehörde von der Beitreibung absehen, wenn diese eine besondere Härte darstellen würde.

Art. 38  Rechtsbehelfe 
 
(1) 1Gegen die Androhung des Zwangsmittels sind die förmlichen Rechtsbehelfe gegeben, die gegen den 
Verwaltungsakt zulässig sind, dessen Durchsetzung erzwungen werden soll. 2Ist die Androhung mit dem 
zugrundeliegenden Verwaltungsakt verbunden, so erstreckt sich der förmliche Rechtsbehelf zugleich auf 
den Verwaltungsakt, soweit er nicht bereits Gegenstand eines Rechtsbehelfs- oder gerichtlichen Verfahrens 
ist oder der Rechtsbehelf ausdrücklich auf die Androhung des Zwangsmittels beschränkt wird. 3Ist die 
Androhung nicht mit dem zugrundeliegenden Verwaltungsakt verbunden und ist dieser unanfechtbar 
geworden, so kann die Androhung nur insoweit angefochten werden, als eine Rechtsverletzung durch die 
Androhung selbst behauptet wird.

(2) Wird ein Zwangsmittel nach Art. 35 ohne vorausgehende Androhung angewendet, so sind die förmlichen 
Rechtsbehelfe zulässig, die gegen Verwaltungsakte allgemein gegeben sind.

(3) Förmliche Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen der Vollstreckungsbehörde bei der Anwendung eines 
Zwangsmittels sind insoweit zulässig, als geltend gemacht werden kann, daß diese Maßnahmen eine 
selbständige Rechtsverletzung darstellen.

Art. 39  Anspruch auf Beseitigung von Vollstreckungsfolgen 
 
1Ist Verwaltungszwang zur Vollstreckung eines Verwaltungsakts angewendet worden, weil die sofortige 
Vollziehung angeordnet war oder die Anfechtung mit einem förmlichen Rechtsbehelf keine aufschiebende 
Wirkung hatte (Art. 19 Abs. 1 Nrn. 2 und 3), so kann der Pflichtige die Beseitigung der Vollstreckungsfolgen 
insoweit verlangen, als der Verwaltungsakt nach der Vollstreckung rechtskräftig aufgehoben oder 
abgeändert wird. 2Ein gleicher Anspruch besteht, wenn der Verwaltungszwang nach Art. 35 durchgeführt 
wurde und nachträglich rechtskräftig festgestellt wird, daß dem Pflichtigen hierdurch rechtswidrig ein 
Nachteil verursacht wurde. 3Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz bleiben unberührt.

Vierter Abschnitt Einschränkungen von Grundrechten 

Art. 40  Einschränkung von Grundrechten 
 
Nach diesem Hauptteil können das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit der Person, 
das Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und das Recht auf Eigentum eingeschränkt werden (Art. 2 
Abs. 2 Sätze 1 und 2, Art. 13 und 14 des Grundgesetzes, Art. 102 Abs. 1, Art. 106 Abs. 3 und Art. 103 der 
Verfassung).

Fünfter Abschnitt Kosten 

Art. 41  Kostenschuldner; Kostenersatz; Forderungsübergang; Zwangsgelder 
 
(1) 1Für Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren werden Kosten nach dem Kostengesetz erhoben, 
soweit nicht bundesrechtliche Kostenvorschriften unmittelbar gelten oder landesrechtlich für anwendbar 



erklärt sind. 2Kostenschuldner ist der Vollstreckungsschuldner; das gilt auch dann, wenn die 
Vollstreckungsbehörde auf Veranlassung der Anordnungsbehörde tätig wird.

(2) 1Wenn Behörden Verwaltungsakte vollstrecken, die sie nicht selbst erlassen haben, so können sie von 
den juristischen Personen des öffentlichen Rechts, denen die Anordnungsbehörden angehören, Ersatz der 
Kosten verlangen, die beim Vollstreckungsschuldner nicht beigetrieben werden können, sofern diese im 
Einzelfall fünfundzwanzig Euro übersteigen. 2Die Kostenforderung gegen den Vollstreckungsschuldner geht 
insoweit auf diese juristische Person über, als sie Ersatz leistet.

(3) Zwangsgelder fließen der Vollstreckungsbehörde zu.

Art. 41a  Kosten der Ersatzvornahme 
 
1Der Kostenbetrag einer Ersatzvornahme ist ab Fälligkeit mit einem Zinssatz von sechs v.H. zu verzinsen. 
2Von der Erhebung geringfügiger Zinsen kann abgesehen werden.

Dritter Hauptteil Übergangs- und Schlußbestimmungen 

Art. 42  Durchführungsvorschriften, Verordnungsermächtigung 
 
1Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsvorschriften erläßt die Staatsregierung. 2Die 
Zuständigkeit des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat in kostenrechtlichen Angelegenheiten 
bleibt unberührt.

Art. 43  Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen nach § 350b Abs. 5 des 
Lastenausgleichsgesetzes
 
(1) 1Öffentlich-rechtliche Geldforderungen des Bundes nach § 350b des Lastenausgleichsgesetzes werden 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes über die Vollstreckung von Geldforderungen des Staates 
beigetrieben. 2Dieses Gesetz tritt an die Stelle des Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes (VwVG).

(2) Anordnungsbehörden sind die Regierungen.

Art. 44  Finanzämter als Vollstreckungsbehörden für bestimmte Fälle 
 
Für Vollstreckungen nach § 66 Abs. 2 des Zehnten Buchs Sozialgesetzbuch und nach § 200 Abs. 2 des 
Sozialgerichtsgesetzes ist Vollstreckungsbehörde im Sinn des § 4 VwVG das nach Art. 25 zuständige 
Finanzamt.

Art. 45  Inkrafttreten 
 
Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1961 in Kraft1).

1) [Amtl. Anm.:] Betrifft die ursprüngliche Fassung vom 30. Mai 1961 (GVBl. S. 148)


